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Ausgangslage

 Nachhaltige Ressourcenschonung durch Recycling sicherstellen

 Asbest in Gebäuden – die versteckte Gefahr!?!

 Nationaler Asbestdialog (“Leitplankenmodell”)

 Qualitätsgesicherte (etablierte) Recyclingbaustoffe

 Wirksame Ausschleusung von asbesthaltigen Materialien aus dem Stoffkreislauf 
 LAGA-ATA Bericht des Erfahrungsaustausches

„Umgang mit Bau- und Abbruchabfällen mit geringen Asbestgehalten“ (April 2020)

Strukturelle Anpassungen in der Strategie 
zum Umgang mit Asbest im Baustoffrecycling

https://www.laga-online.de/documents/laga_bericht_asbest-in-bau-und-abb_final_bmu_april2020_2_1591185191.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Publikationen/Umwelt/Asbest-Flyer-2020.pdf
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Heute 
(noch) 

nicht...
in letzten 
Zügen!

LAGA-Auftrag in 2020 
zur Überarbeitung
LAGA M23 
(Einberufung LAGA Ad-
hoc Ausschuss zur
Überarbeitung M23)

Geregeltes LAGA-Verfahren
mit Verbändeanhörung, 
Mitte April bis Anfang
Juni 2022
=> Auswertung durch Ad-hoc 
Ausschuss bis 11/22 erfolgt
-> weitere Gremienläufe
(LAGA – UMK) zum Abschluss
(Veröffentlichung ggf. 1./2. 
Quartal 2023)

“Meilenstein”
UMK-Beschluss 55/2021
(Nov. 2021)

- Ausschleusung von Asbest
unter Sicherstellung
Baustoffrecycling

- Systematisches Vorgehen
(“Säulenkonzept”) zur
Ausschleusung

- “Mandat” für
Beurteilungswert zur
“Asbestfreiheit”

- …..

https://www.umweltministerkonferenz.de/umlbeschluesse/umlauf2021_55.pdf
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Quelle (Grafiken): 12. Monitoring-Bericht „Mineralische Bauabfälle“, Initiative Kreislaufwirtschaft Bau, 2021 
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Säule „Erkundung vor Abbruch – Selektiver Rückbau“

 Recycling beginnt in der Vorbereitung zum Abbruch am Gebäude

 bereits vor der “faktischen” Entstehung der Abfälle muss klar sein, was für Abfälle entstehen und wie diese zu
bewirtschaften sind (im Hinblick bei Asbest ohnehin durch arbeitsschutztechnische Erfordernisse!)

 Übergeordnetes Ziel/Zweck: Vermeidung und hochwertige Verwertung von Bau – und Abbruchabfällen nach §§
6,7 KrWG zu ermöglichen,
 Schadstofferkundung (Rückbaukonzept)
 getrennte Erfassung, insbesondere schadstoffhaltige Bauteile getrennt erfassen
 Selektiver / Geordneter Rückbau

 In BW bereits durch § 3 Abs. 4 LKreiWiG („Abfallverwertungskonzept“) für verfahrenspflichtige Bauvorhaben 
geregelt (Formblätter und Hinweise: https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/abfall-und-
kreislaufwirtschaft/abfallverwertung-und-abfallbehandlung)

 Novelle der Gefahrstoffverordnung (Referentenentwurf vom 15.03.22) sieht in § 5 Abs. 3, 4 (neu) 
anlassbezogene Erkundung für Veranlasser von Tätigkeiten an baulichen oder technischen Anlagen 
(auch private Haushalte) vor

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/abfall-und-kreislaufwirtschaft/abfallverwertung-und-abfallbehandlung
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Säule „Abfalleinstufung – Asbestfreiheit“
 Festgelegter Wert zur Einstufung der Gefährlichkeit ab ≥ 0,1 Masse-% Asbestgehalt gemäß Chemikalienrecht
 Bau- u. Abbruchabfälle mit geringen (< 0,1 M.-%) Asbestgehalt  (-> Deklarierung nach LAGA-ATA Bericht als 

„nicht gefährlicher“ Abfall mit Zusatz „enthält geringfügig Asbestbestandteile“)
 Festlegen eines geeigneten Wertes/Konvention zur Beurteilung einer „Asbestfreiheit“ (als Abschneidekriterium –

Inputbasierte Ansatz beim RC) unter Berücksichtigung:
Natürliche Hintergrundbelastung (100 - 150 Fasern pro m³ [Quelle: LfU Bayern])

Reproduzierbarkeit von Untersuchungen im Hinblick auf Unsicherheiten Probenahme (Heterogeniät) und 
methodenspezifischen Bestimmungs-/Nachweisgrenzen

Natürliches Asbest in Gesteinsvorkommen (< 0,1 M.-% kein Inverkehrbringungsverbot gemäß TRGS 517)

Gefährlicher nicht gefährlicher Abfall asbestfreier
Abfall (mit geringfügigen Asbestbestandteilen) Abfall

0,1 M.-%  > 0,010 M.-%     >    “1 Faser”
[“Beurteilungswert”]

• Ungeordneter Rückbau

• Asbest schon visuell
erkennbar (Bruchstücke)

• ………

• wenn nicht sichtbare, aber messbare
Asbestbestandteile (< 0,1 M.-% und > 0,010 M.-%)

• Beton mit Mauerstärken (< 0,1 M.-% Asbestgehalt)
• …….



LUBW-Kolloquium 2023 Kreislaufwirtschaft
Karlsruhe, 9. Februar 2023

Dipl.-Ing. F. Fabian (UM BW – Ref. 26)
„Neue LAGA M23 – Vollzugshilfe zur Entsorgung asbesthaltiger Abfälle“

Folie 7

Säule „Abfalleinstufung – Asbestfreiheit“
 Festgelegter Wert zur Einstufung der Gefährlichkeit ab ≥ 0,1 Masse-% Asbestgehalt gemäß Chemikalienrecht
 Bau- u. Abbruchabfälle mit geringen (< 0,1 M.-%) Asbestgehalt  (-> Deklarierung nach LAGA-ATA Bericht als 

„nicht gefährlicher“ Abfall mit Zusatz „enthält geringfügig Asbestbestandteile“)
 Festlegen eines geeigneten Wertes/Konvention zur Beurteilung einer „Asbestfreiheit“ (als Abschneidekriterium –

Inputbasierte Ansatz beim RC) unter Berücksichtigung:
Natürliche Hintergrundbelastung (100 - 150 Fasern pro m³ [Quelle: LfU Bayern])

Reproduzierbarkeit von Untersuchungen im Hinblick auf Unsicherheiten Probenahme (Heterogeniät) und 
methodenspezifischen Bestimmungs-/Nachweisgrenzen

Natürliches Asbest in Gesteinsvorkommen (< 0,1 M.-% kein Inverkehrbringungsverbot gemäß TRGS 517)

Gefährlicher nicht gefährlicher Abfall asbestfreier
Abfall (mit geringfügigen Asbestbestandteilen) Abfall

0,1 M.-%  > 0,010 M.-%     >    “1 Faser”
[“Beurteilungswert”]

• Ungeordneter Rückbau

• Asbest schon visuell
erkennbar (Bruchstücke)

• ………

• wenn nicht sichtbare, aber messbare
Asbestbestandteile (< 0,1 M.-% und > 0,010 M.-%)

• Beton mit Mauerstärken (< 0,1 M.-% Asbestgehalt)
• …….

Regelentsorgungsweg:

Deponie (Beseitigung)
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Einstufungsschema für potenziell asbesthaltigen Bauschutt 
(Auszug Entwurf LAGA M23)
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Säule „Inputbasierter Ansatz der RC-Anlage“

 Nur nachgewiesen „asbestfreie“ Bau- und Abbruchabfälle gelangen in die / den Recyclinganlage/-prozess 
(Fallkonstellationen zum Nachweis)

 „Analogie Vorsorge“ im Bereich Deponie - hier Annahmeverfahren nach § 8 DepV:
Grundlegende Charakterisierung (gC) vor der Anlieferung der Abfälle mit verantwortlicher Erklärung des Abfallerzeugers/ 
Beauftragten zur Beschaffenheit

Chargenweise Zuordnung inkl. Kontrollmechanismen durch Betreiber

Übertragung Ansatz auf Recycling im Hinblick auf Asbesthematik:

 Dokumentation der Asbestfreiheit zur Anlieferung an der RC Anlage durch Erklärung Abfallerzeuger als Eingangs-
testat erforderlich (Kontrollmöglichkeiten analog § 8 DepV Annahmeverfahren – Kontrollen durch Betreiber)

 Zurückweisung durch Anlagenbetreiber bei unzureichender Dokumentation bzw. in Zweifelsfällen oder bei auffälligen 
Kontrollen

RC-Anlagen-Ouput: Asbestfreies Baustoffrecyclingmaterial 
(„ohne Freimessen“)
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Typisierte Fallkonstellationen „Asbestfreiheit“

Von einer Asbestfreiheit ist auszugehen, wenn belegt ist, dass

 der Abfall bei einer baulichen Maßnahme an einem Gebäude angefallen ist, mit dessen Errichtung nach dem 
31.10.1993 begonnen wurde

oder
 der Abfall bei einer baulichen Maßnahme an einem bereits in der Vergangenheit asbestsanierten Gebäude 

angefallen ist und kein weiterer Asbestverdacht besteht
oder
 vor Beginn der baulichen Maßnahme eine Asbesterkundung gemäß VDI 6202 Bl. 3 erfolgt ist und der Abfall aus 

rückgebauten Bauteilen ohne Asbestbefund stammt oder keine asbesthaltigen Baustoffe an der Anfallstelle des 
Abfalls vorhanden sind

oder
 vor Beginn der baulichen Maßnahme eine Asbesterkundung gemäß VDI 6202 Bl. 3 erfolgt ist, asbesthaltige 

Baustoffe oder Bauteile selektiv rückgebaut und getrennt erfasst wurden und der angelieferte Abfall keine 
asbesthaltigen Bauteile oder Baustoffe enthält.
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Sonderfall „Asbestfreiheit durch Beurteilungswert“

Haufwerke mineralischen Ursprungs, bei denen ein begründeter Verdacht auf Asbest besteht, können 
nur dann als asbestfrei angesehen werden, wenn eine Beprobung nach den einschlägigen Vorgaben 
(LAGA PN 98, DIN 19698) und eine Untersuchung nach VDI 3876 stattgefunden hat und der 
Beurteilungswert von 0,010 M.-% unterschritten wird.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Vorgehensweise nach VDI 3876 zunächst eine Sichtprüfung auf 
asbesthaltige Baustoffe umfasst. Werden asbesthaltige Baustoffe bereits visuell erkannt, ist das 
Haufwerk oder das Bauteil als asbesthaltig anzusehen.

ABER ->   Keine Berechnung der Asbestfreiheit, wenn asbesthaltige Bauteile vorhanden und nicht
separiert wurden (z. B. Mauerstärken in Betonbruch)!

Der Beurteilungswert von 0,010 M.-% ergibt sich als zweifacher Wert der methodenspezifischen mittleren Nach-
weisgrenze der VDI 3876. Dieser stellt sicher, dass durch alle Analysenbefunde asbesthaltige Abfallchargen ein-
deutig erkannt werden können. Darüber hinaus gewährleistet der Wert, dass Fehlbefunde, wie z. B. durch Messun-
sicherheiten oder eine heterogene Probenmatrix von Bau- und Abbruchabfällen, ausgeschlossen werden können.
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 Bei systhematischem Konzept zur Bewirtschaftung von Bau- und Abbruchabfällen:
 Säule “Erkundung vor Abbruch – Selektiver Rückbau“
 Säule „Abfalleinstufung – Asbestfreiheit“
 Säule „Inputbasierter Ansatz der RC-Anlage“ (i.V.m. Dokumentationspflichten)
 (ggf. Überwachungsinstrumente)

kann ein optimiertes Bauschuttrecycling im Hinblick auf effiziente Ausschleusung asbesthaltiger 
Baustoffe, einschließlich höherer Recyclingfähigkeit und Vermeidung unnötiger Deponierung, gelingen

 praxisnahe Umsetzung für Schadstofferkundung sowie entsprechenden Maßnahmen der Getrennthal-
tung einschließlich selektiven Rückbaus durch einschlägige Regelwerke, z.B. VDI-Richtlinien, verfügbar

 Systembedingte Anforderungen durch digitale Methoden und Werkzeuge effizient und praxisnah 
umsetzbar (Integration in Portallösungen -> Transparenz in der Bewirtschaftung der Abfälle)

 Anreiz zur frühzeitigen Ausschleusung schadstoffhaltiger Bauteile zur Steigerung der Nutzbar-
machung von Sekundärrohstoffressourcen (Steigerung Verwertungsoptionen -> Entlastung von Deponien)

 (fügt sich u.U. in die aktuelle EU-Strategie zur Asbestausschleusung ein)

Fazit – Ausblick

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_5679


LUBW-Kolloquium 2023 Kreislaufwirtschaft
Karlsruhe, 9. Februar 2023

Dipl.-Ing. F. Fabian (UM BW – Ref. 26)
„Neue LAGA M23 – Vollzugshilfe zur Entsorgung asbesthaltiger Abfälle“

Folie 13

 Bei systhematischem Konzept zur Bewirtschaftung von Bau- und Abbruchabfällen:
 Säule “Erkundung vor Abbruch – Selektiver Rückbau“
 Säule „Abfalleinstufung – Asbestfreiheit“
 Säule „Inputbasierter Ansatz der RC-Anlage“ (i.V.m. Dokumentationspflichten)
 (ggf. Überwachungsinstrumente)

kann ein optimiertes Bauschuttrecycling im Hinblick auf effiziente Ausschleusung asbesthaltiger 
Baustoffe, einschließlich höherer Recyclingfähigkeit und Vermeidung unnötiger Deponierung, gelingen

 praxisnahe Umsetzung für Schadstofferkundung sowie entsprechenden Maßnahmen der Getrennthal-
tung einschließlich selektiven Rückbaus durch einschlägige Regelwerke, z.B. VDI-Richtlinien, verfügbar

 Systembedingte Anforderungen durch digitale Methoden und Werkzeuge effizient und praxisnah 
umsetzbar (Integration in Portallösungen -> Transparenz in der Bewirtschaftung der Abfälle)

 Anreiz zur frühzeitigen Ausschleusung schadstoffhaltiger Bauteile zur Steigerung der Nutzbar-
machung von Sekundärrohstoffressourcen (Steigerung Verwertungsoptionen -> Entlastung von Deponien)

 (fügt sich u.U. in die aktuelle EU-Strategie zur Asbestausschleusung ein)

Fazit – Ausblick

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_5679


Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit!
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